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In dieser Ausgabe widmet sich der Blickpunkt einer herausragenden Persönlichkeit des Internationalen Steuerrechts: Professor

Dr. Jörg Manfred Mössner. Er feierte am 1. Oktober seinen 80. Geburtstag. Dazu herzlichen Glückwunsch! Nach dem Studium der

Rechts- sowie der Wirtschaftswissenschaften in München und Köln war er zunächst für Internationales Öffentliches Recht an der

Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg tätig. An der Universität Osnabrück war er von 1983 bis 2006 Professor für Öffentliches

Recht und Steuerrecht. Er gründete 1987 das Institut für Finanz- und Steuerrecht. Schon früh erkannte er die Notwendigkeit,

dem Steuerrecht im universitären Bereich einen breiteren Raum zu geben. Insoweit war es folgerichtig, dass er die Grundlagen

für den Ergänzungsstudiengang Steuerwissenschaften schuf, der mit Erlass vom 8.5.1991 durch das Niedersächsische Ministeri-

um für Wissenschaft und Kultur zum Wintersemester 1991/1992 genehmigt wurde. Soweit ersichtlich, war es der erste Zusatz-

studiengang im Steuerrecht. Für die Darstellung seines wissenschaftlichen Wirkens reicht hier der Platz nicht aus. Neben zahlrei-

chen Veröffentlichungen war er im Nebenamt Richter am Finanzgericht Niedersachsen und Gastprofessor an den Universitäten

in Athen, Cambridge, Leuven, Mailand, Stockholm, Paris I und Paris II, Tilburg, Wien, Peking, New York und Boston College. Da-

rüber hinaus war er lange Jahre Mitglied des Ständigen Wissenschaftlichen Beirats der International Fiscal Association (IFA). Der

Verfasser dieser Zeilen verdankt den Zugang zum Steuerrecht dem Jubilar durch den Ergänzungsstudiengang Steuerrecht. Dafür

an dieser Stelle herzlichen Dank! Traurig ist allerdings die Tatsache, dass die Universität Osnabrück den Masterstudiengang zum

Wintersemester 2018/2019 einstellte.

Entscheidungen
EuGH: Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-

hörden und Betrugsbekämpfung auf dem

Gebiet der Mehrwertsteuer (Slowakisches

Vorabentscheidungsersuchen)

Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des

Rates vom 07.10.2010 über die Zusammenarbeit

der Verwaltungsbehörden und die Betrugsbe-

kämpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer

ist in Verbindung mit ihrem 25. Erwägungs-

grund dahin auszulegen, dass darin keine Fristen

vorgesehen werden, deren Überschreitung sich

auf die Rechtmäßigkeit der Aussetzung einer

Steuerprüfung auswirken kann, die im Recht des

ersuchenden Mitgliedstaats bis zur Übermitt-

lung von Informationen vorgesehen ist, die im

Rahmen des mit dieser Verordnung eingeführ-

ten Mechanismus der Zusammenarbeit der Ver-

waltungsbehörden vom ersuchten Mitgliedstaat

angefordert werden.

EuGH, Urteil vom 30.9.2021 – C-186/20,

Hydina SK
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2389-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Regelung über die Differenzbesteu-

erung auf die Lieferung von Baugrundstü-

cken – Steuerpflichtiger, der beim Erwerb

der Gebäude nicht zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt war (Französisches Vorabentschei-

dungsersuchen)

1. Art. 392 der Richtlinie 2006/112/EG des Ra-

tes vom 28.11.2006 über das gemeinsame

Mehrwertsteuersystem ist dahin auszulegen,

dass er die Anwendung der Regelung über

die Differenzbesteuerung auf die Lieferung

von Baugrundstücken sowohl dann erlaubt,

wenn deren Erwerb der Mehrwertsteuer un-

terlag, ohne dass der Steuerpflichtige, der sie

wiederverkauft, zum Vorsteuerabzug berech-

tigt war, als auch dann, wenn ihr Erwerb

nicht der Mehrwertsteuer unterlag, obwohl

der Preis, zu dem der steuerpflichtige Wieder-

verkäufer diese Gegenstände erwarb, einen

Mehrwertsteuerbetrag enthält, der vom ur-

sprünglichen Verkäufer zuvor entrichtet wurde.

Abgesehen von diesem Fall gilt diese Bestim-

mung jedoch nicht für die Lieferung von Bau-

grundstücken, deren ursprünglicher Erwerb

nicht der Mehrwertsteuer unterlag, weil er

nicht in ihrem Anwendungsbereich liegt oder

von dieser Steuer befreit ist.

2. Art. 392 der Richtlinie 2006/112 ist dahin aus-

zulegen, dass er die Anwendung der Regelung

über die Differenzbesteuerung auf die Lieferung

von Baugrundstücken ausschließt, wenn diese

unbebaut erworbenen Grundstücke in der Zeit

zwischen ihrem Erwerb und ihremWiederverkauf

durch den Steuerpflichtigen zu Baugrundstücken

wurden, aber die Anwendung dieser Regelung

auf die Lieferung vonBaugrundstückennicht aus-

schließt, wenn die Merkmale dieser Grundstücke

inderZeit zwischen ihremErwerbund ihremWie-

derverkauf durch den Steuerpflichtigen z. B.

durch ihre Aufteilung in Parzellen oderwegender

Durchführung von Arbeiten zum Anschluss an

Gas- oder Stromnetze, geändertwurden.

EuGH, Urteil vom 30.9.2021 – C-299/20,

Icade Promotion
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2389-2

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH-Schlussanträge: Gemeinsame Steuer-

regelung für Zahlungen von Zinsen und Li-

zenzgebühren zwischen verbundenen Un-

ternehmen verschiedener Mitgliedstaaten

1. Art. 5 Abs. 4 und Art. 12 Buchst. b EUV sowie

Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europä-

ischen Union sind dahin auszulegen, dass sie für

die Auslegung von Art. 16 Abs. 2 Nr. 3 des Zakon

za korporativnoto podohodno oblagane (Kör-

perschaftsteuergesetz) nicht heranzuziehen

sind, da diese Vorschrift keine Umsetzung des

Unionsrechts darstellt.

2. Art. 4 der Richtlinie 2003/49/EG des Rates

vom 03.06.2003 über eine gemeinsame Steuer-

regelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenz-

gebühren zwischen verbundenen Unternehmen

verschiedener Mitgliedstaaten ist dahin auszule-

gen, dass er nicht verlangt, dass Zinszahlungen,

wie sie in Art. 4 Abs. 1 Buchst. d dieser Richtlinie

beschrieben sind, als Gewinnausschüttungen im

Sinne von Art. 5 der Richtlinie 2011/96/EU des

Rates vom 30.11.2011 über das gemeinsame

Steuersystem der Mutter- und Tochtergesell-

schaften verschiedener Mitgliedstaaten qualifi-

ziert werden.

3. Die Richtlinie 2011/96 ist dahin auszulegen,

dass sie keine Anwendung auf eine Quellensteu-

er auf fiktive Zinseinkünfte aus einem zinslosen

Darlehen findet, das die Muttergesellschaft ihrer

Tochtergesellschaft gewährt hat.

4. Art. 49 und Art. 63 Abs. 1 und 2 AEUV sind da-

hin auszulegen, dass sie grundsätzlich einer na-

tionalen Regelung nicht entgegenstehen, die in

Anwendung des „Fremdvergleichsgrundsatzes“

und zur Bekämpfung der Steuerumgehung eine

Quellenbesteuerung der fiktiven Zinsen vorsieht,

die eine gebietsansässige Tochtergesellschaft,

der von ihrer gebietsfremden Muttergesellschaft

ein zinsloses Darlehen gewährt worden war, un-

ter Marktbedingungen an Letztere hätte zahlen

müssen, sofern die in dieser Regelung vorgese-

hene Steuerberichtigung auf einer Einzelfallprü-

fung des betreffenden Geschäfts beruht und

dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit einge-

räumt wird, Beweise dafür beizubringen, dass

dieses Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen

getätigt wurde.

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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